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Vorbemerkungen 
Der vorliegende Jahresbericht 2023 über den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der Landesforsten Rheinland-
Pfalz gliedert sich in 3 Teile.

Der erste Teil befasst sich mit den Schwerpunkt-
themen des Berichtsjahrs.

Teil 2 bildet die Aspekte der praktischen Waldarbeit 
ab. Es handelt sich dabei um den Tätigkeitsbericht der 
Sicherheitstrainer.

Schließlich folgen die Darstellung und Analyse des 
letztjährigen Unfallgeschehens im Kontext der Vor-
jahre anhand von Tabellen und Schaubildern. 

Als Auswertungsgrundlage dienten die Unfallanzei-
gen sowie zusätzliche Angaben der Forstämter. Die 
mit den Dienststellen abschließend abgestimmten 
unfallbedingten Ausfallzeiten stammen aus TeamCal 
Pro. Das Referat 1.1 „Haushalt und Finanzen, Beschaf-
fungen sowie Controlling“ der Zentralstelle der Forst-
verwaltung (ZdF) stellte die Bezugsdaten, wie z.B. die 
produktiven Arbeitsstunden, die Anzahl der Beschäf-
tigten und die motor-manuell geerntete Holzmenge 
per Datenbankabfrage bereit.

 

Hinweis:  
Alle Auswertungen beziehen sich auf den Staatswald; 
somit sind Produktivstunden und Unfälle kommuna-
ler Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter, die an-
lässlich des wechselweisen Einsatzes im Staatswald 
gearbeitet haben, enthalten. Nicht enthalten sind 
Produktivstunden und Unfälle staatlicher Waldarbei-
terinnen und Waldarbeiter, die sich im Kommunal-
wald ereigneten.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die beste Nachricht vorne weg: Nach den zwei tödlichen sowie mehreren 
schweren Arbeitsunfällen im Vorjahr setzt sich im Jahr 2023 der lang-
fristige Trend zu immer geringeren Unfallzahlen erfreulicherweise fort. 
In 30 Dienststellen waren gar keine meldepflichtigen Arbeitsunfälle zu 
verzeichnen. Das ist kein Glück, das ist ein Erfolg der Verantwortungs-
gemeinschaft Arbeitssicherheit und des EVA-Prozesses, in dem jede und 
 jeder bei Landesforsten eine aktive Rolle einnimmt. Auch die zusätzlichen 
Präventionsmaßnahmen infolge der tragischen Ereignisse des Vorjahres 
haben zu diesem positiven Gesamtergebnis beigetragen.

Dies ist jedoch kein Anlass, die Hände in den Schoss zu legen. Es gilt 
vielmehr, das Bewusstsein für die Arbeitssicherheit als zentrales Element 
unserer Unternehmenskultur zu jeder Zeit, bei jeder Maßnahme, auf 
allen Ebenen hoch zu halten.

Das wird besonders deutlich, blicken wir in die vom Klimawandel arg ge-
stressten Wälder mit ihren absterbenden Bäumen und ihrem immensen 
Totholzanteil. Die damit verbundenen Gefahren werden zu einer großen 
Herausforderung für unsere Verantwortungsgemeinschaft. Folgerichtig 
lag zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit ein Schwerpunkt der Maß-
nahmen auf dem Umgang mit Kalamitätshölzern – von der Beratung der 
Dienststellen angefangen über zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen 
bis hin zu den Sicherheitstrainings vor Ort. Dies ist an dieser Stelle einen 
aufrichtigen Dank an die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Sicherheits-
trainer sowie die Personal- und Organisationsentwickler wert! 

Ein besonderer Dank gebührt auch der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Zum 
einen für die Kooperation bei den Einführungs- und Fortbildungsveran-
staltungen insbesondere für unsere Personalneuzugänge. Zum  anderen 
für die erneute finanzielle Unterstützung unserer Maßnahmen zur 
 Präventionskultur und zum EVA-Prozess.

Der vorliegende Jahresbericht sei Ihnen zur Lektüre sehr empfohlen

Mit herzlichen Grüßen

Stefan Asam

Direktor der Zentralstelle der 
Forstverwaltung Rheinland-Pfalz
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Gemeinsam sicher! 
In 30 Dienststellen von Landes forsten 
ereigneten sich im Jahr 2023 KEINE 
melde pflichtigen Arbeitsunfälle!
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1. Themenschwerpunkte 2023 
1.1 Arbeitsunfallgeschehen im Berichtsjahr

Nachdem das Vorjahr, nach vielen Jahren eines kontinuierlichen bis erheblichen Rückgangs 
der Anzahl und auch der Schwere der Arbeitsunfälle, von 2 tödlichen sowie mehreren sehr 
schweren Arbeitsunfällen überschattet war, knüpft das Berichtsjahr erfreulicherweise grund-
sätzlich wieder an den positiven historischen Entwicklungsprozess einer steten Verringerung 
beider Kennzahlen an. Trotz eines leichten Anstiegs der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
nahm die Anzahl der unfallbedingten Ausfalltage ab. Lediglich ein schwerer Unfall, gemessen 
an der Ausfallzeit, war zu verzeichnen. Erstmals seit der systematischen Erfassung der Ar-
beitsunfälle ereignete sich bei den Auszubildenden nach TV-L Forst gar kein meldepflichtiger 
Unfall. Auch geschahen während der motormanuellen Holzernte deutlich weniger Unfälle 
in Relation zur aufgearbeiteten Erntemenge. Positiv zu konstatieren ist ebenfalls, dass sich 
nahezu alle meldepflichtigen Arbeitsunfälle auf die Bereiche des Stolperns/Stürzens sowie 
Werkzeuge beschränkten.

Hierzu dürfte nicht zuletzt auch die Umsetzung der nach den beiden tödlichen und  schweren 
Unfallereignissen von der ZdF unter Beteiligung des Bezirkspersonalrats beschlossenen und 
über die bereits auf sehr hohem Niveau befindliche Sicherheitskultur von Landesforsten 
hinausgehenden, ergänzenden Präventionsmaßnahmen, die im Jahresbericht 2022 über 
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Landesforsten Rheinland-Pfalz näher erläutert wurden, 
beigetragen haben. 

1.2 Prozess „Weiterentwicklung der Sicherheits
kultur zur Verbesserung der Arbeitssicherheit 
bei Landesforsten RheinlandPfalz“

Der im Jahre 2011 begonnene Prozess „Weiterentwicklung der Sicherheitskultur zur Ver-
besserung der Arbeitssicherheit bei Landesforsten Rheinland – Pfalz“ („EVA-Prozess®“) und 
damit die „Verantwortungsgemeinschaft Arbeitssicherheit“ stellen nach wie vor zentrale 
Aspekte des Arbeitsschutzmanagements von Landesforsten Rheinland-Pfalz dar. 

Im Berichtsjahr wurde der Fokus auf eine intensivierte Durchführung von Risikolerngängen 
und ein seitens der Personal- und Organisationsentwickler (POE) in Kooperation mit den Ar-
beitssicherheitsfachkräften (ASiFa) von Landesforsten Rheinland-Pfalz an die Dienststellen 
adressiertes Angebot moderierter Review-Veranstaltungen gerichtet. Infolge der positiven 
Resonanz auf die im Jahre 2022 erstmalig bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Kooperation 
mit Landesforsten Rheinland-Pfalz für die Zielgruppe der Personalneuzugänge moderierten 
eintägigen Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen Präventionskultur im Allgemeinen 
und Aspekte des „EVA-Prozesses®“ im Besonderen, fanden selbige auch im Berichtsjahr 
wieder statt. Im Nachgang erfolgten sodann in die praktische Umsetzung einführende, von 
den POE und ASiFa begleitete, „Intensivrisikolerngänge“ der Teilnehmer:innen. Es ist beab-
sichtigt, dieses Fortbildungsangebot auch künftig beizubehalten.  
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1.3 „Regelwerk Arbeitsschutz“ bei Landesforsten 
RheinlandPfalz

Das interne „Regelwerk Arbeitsschutz“ von Landesforsten Rheinland-Pfalz wurde im Berichts-
jahr um keine neuen Gefährdungsbeurteilungen (GBU) und Betriebsanweisungen (BA) erweitert. 
Jedoch befanden sich mehrere bereits bestehende GBU im Hinblick auf Aktualisierungserforder-
nisse im internen Abstimmungsprozess. Selbige werden im Jahresverlauf 2024 veröffentlicht. 

Die im Jahre 2023 erschienene erste Ausgabe des „Newsletters Arbeitssicherheit“ stellte 
den Auftakt für künftige gemeinsam von den Sicherheitstrainern (SiT) und ASiFa insbeson-
dere an die forstlichen Praktiker:innen gerichtete und in dieser Form zu veröffentlichende 
arbeitssicherheitsrelevante Kurzinfos zu interessanten Neuerungen, Details, Erkenntnissen 
aus Risikolerngängen des „EVA-Prozesses®“, Sicherheitstrainings, Betriebsberatungen sowie 
häufigeren Anfragen aus der Praxis dar.

Der Newsletter wird bedarfsweise in unterschiedlichen Abständen herausgegeben und soll 
möglichst alle der „Verantwortungsgemeinschaft Arbeitssicherheit“ angehörenden Mitarbei-
tenden persönlich auf direktem, elektronischem Wege erreichen. 
Weiterhin veröffentlichte die BAD GmbH eine Information zu Gefährdungen durch Zecken 
sowie geeigneten Schutzmaßnahmen, die den Dienststellen via Rundschreiben zuging. 
Das „Regelwerk Arbeitsschutz“ dient als Kompendium für die forstliche Praxis und ist eine 
Grundlage zur Durchführung der jährlichen sowie anlassbezogenen Unterweisungen. 

1.4 Gewährleistung der Arbeitssicherheit in 
 Wäldern mit hohem Totholzanteil

Der seit 2018 in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß zu beobachtende insbesondere 
dürreinduzierte, teilweise auch flächige Absterbeprozess von Laub- und Nadelholz hatte 
auch im Berichtsjahr nicht nur während des Aufarbeitungsprozesses, sondern grundsätzlich 
bei jeglichen betrieblichen Maßnahmen, die einen Aufenthalt der Beschäftigten auf den be-
troffenen Arealen bedingten, erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit und stellte 
daher weiterhin eine erhebliche Herausforderung für alle Prozessbeteiligten dar.

Dementsprechend fanden seitens der Technischen Produktion der ZdF, des Waldbildungs-
zentrums sowie der Sicherheitstrainer und Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch 2023 
weiter hin gezielte Beratungen der Dienststellen sowie insbesondere auch zahlreiche dezent-
rale Fortbildungsveranstaltungen hinsichtlich des Umgangs mit Kalamitätshölzern statt.

Auch entschied die ZdF, dass der motormanuelle Laubstarkholzeinschlag im Laub aus 
Arbeitsschutzgründen ab der Einschlagssaison 2023/2024 grundsätzlich vermieden werden 
soll, da insbesondere die sich während der Vegetationszeit zusätzlich ergebende erhebliche 
Sichtbehinderung zu einer gravierenden Verschärfung des Gefährdungspotentials führt. 

Im Nachgang der im Jahre 2022 seitens des Referats „Technische Produktion“ der ZdF 
initiierten Abfrage hinsichtlich der Schlepperverfügbarkeit bei den Forstämtern im Hin-
blick auf das insbesondere schadholz- sowie verkehrssicherungsinduzierte Erfordernis der 
seilunterstützten Fällung, wurden 9 UVV-Schlepper mit einer 6 to.- Eintrommelwinde und 
Stahlseil, 4 Forstraupen sowie 3 Rückeschlepper mit Kran und technischer Klemmbank für 
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den Regiebetrieb geordert. Eine ergänzende Beschaffung im Jahre 2024 ist bedarfsweise 
möglich. Auch ist es Ziel, sämtliche Ausbildungsbetriebe mit jeweils einem regieeigenen 
UVV- Schlepper auszustatten. 

Weitere Ausführungen zum Thema sind im 2. Teil des Jahresberichts über Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz erfolgt. 

1.5  Weitere besondere arbeitssicherheitstechnische 
Themenschwerpunkte im Berichtsjahr sowie 
Ausblick auf 2024

• Die Sicherheitsingenieure wurden, wie auch in den Vorjahren, als Referenten zum Thema 
Arbeitssicherheit in das Jahresfortbildungsprogramm von Landesforsten Rheinland-Pfalz 
eingebunden. Im Berichtsjahr betraf dies die Regelqualifizierung der  TPL und TPA, die 
Fortbildung der Forstreferendarinnen und -referendare, Forstinspektorenanwärter:innen, 
kombiniert Studierenden, Förster:innen for Future, Klimaförster:innen sowie die Quali-
fizierung der Potentialgruppe Forstwirtschaftsmeister*innen. Auch fand ein Seminar zum 
Thema „Eichenprozessionsspinner“ aus den Blickwinkeln des Wald- sowie des Arbeits-
schutzes statt.

• Die spezielle jährliche Unterweisung der staatlichen Maschinenführer erfolgte ausnahms-
weise beim WBZ in Hachenburg. 

• Die Sicherheitsfachkräfte führten bei einigen Dienststellen, insbesondere anlässlich von 
Führungskräfteneubesetzungen, die jährliche Unterweisung der Bürobeschäftigten sowie 
Revierleiter*innen im Rahmen eines einmaligen Unterstützungsangebots durch. Im An-
schluss fanden i.d.R. Büroarbeitsplatzbeurteilungen statt.

• Bei einer Dienststelle wurde im Rahmen der Einstellung einer mobilitätseingeschränkten 
Auszubildenden zur Verwaltungsfachwirtin ein Pilotprojekt zum Thema „Barrierefreiheit“ in 
enger Abstimmung der Dienststellenleitung mit dem örtlich zuständigen Integrationsamt, 
LBB, Referat 1.4 „Liegenschaften“ der ZdF, der Hauptvertrauensperson der schwerbehinder-
ten Menschen sowie der örtlich zuständigen ASiFa gestartet. Anhand einer anlassbezogenen 
Gefährdungsbeurteilung wurden Bedarfe eines behindertengerechten Gebäudeumbaus 
sowie einer inklusionsgerechten Bürogestaltung und -ausstattung ermittelt.

• Die im Jahre 2022 bei einigen Dienststellen seitens des Referats 1.4 „Liegenschaften“ 
der ZdF in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsingenieuren begonnene Bewertung der 
Eignung von bzw. von Umsetzungspotentialen bei bereits bestehender Infrastruktur als 
künftige Forstwirt-Ausbildungsstätten wurde im Berichtsjahr bedarfsweise fortgesetzt.

• Im Zusammenhang mit der BiostoffV bestand analog der Vorjahre ein erhöhter Bera-
tungsbedarf hinsichtlich der Präventionsmaßnahmen bzgl. der zunehmenden klimawan-
delinduzierten Präsenz des Eichenprozessionsspinners sowie der Rußrindenkrankheit des 
Ahorns. Auch die Borrelioseprävention sowie der Umgang mit anaphylaktischen Reaktio-
nen nach Insektenstichen waren weiterhin häufiger nachgefragte Themen. 

• Im Berichtsjahr wurde die erstmalig im Jahre 2022 von den regieeigenen Kran- und 
Winden prüfern im Anhalt an die Betriebssicherheitsverordnung durchgeführte Prüfung 
der Regiespillwinden wiederholt. Selbige wird auch künftig im jährlichen Turnus erfolgen.
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• Grundsätzlich sind die Regierückeschlepper und einige weitere Regiegroßmaschinen mit 
Notrufsystemen (PNA und PNG) der Firma Telenot ausgestattet. Da die Firma jedoch den 
Vertrieb selbiger zwischenzeitlich eingestellt hat, wurde eine Markterkundung hinsichtlich 
eines geeigneten Nachfolgesystems initiiert und die Durchführung adäquater Tests am 
KWL in Hermeskeil für 2024 vereinbart. 

• Die im Jahre 2021 begonnene Erfassung spontaner Grünastabbrüchen mit Hilfe des  digitalen 
Waldschutz-Meldesystems wurde auch im Berichtsjahr fortgeführt. Dennoch konnten bisher 
keine statistisch signifikanten Erkenntnisse gewonnen werden. Ziel bleibt, daraus möglichst 
geografische Schwerpunkte, witterungsbedingte Auslöser, anfällige Baumarten und, soweit 
möglich, visuelle Anzeichen einer konkreten Gefährdung abzuleiten. 

• Auf Initiative und unter der Leitung des MKUEM wurde ein Pilotprojekt zum Einsatz von 
Klettersitzen bei der Regiejagd unter Beteiligung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, eines 
externen Dienstleisters und den Sicherheitsingenieuren vorbereitet. So konnten 30 inte-
ressierte Mitarbeitende von 11 Forstämtern für eine knapp einjährige ab dem 01.05.2024 
beginnende Testphase in der Handhabung der Klettersitze, als auch der Höhenrettung 
erstunterwiesen und geschult werden. Auch wurden die hierzu erforderlichen Gefähr-
dungsbeurteilungen (GBU) und Betriebsanweisungen (BA) im Entwurfsstadium begleitend 
entwickelt. Die Materialtestung inklusive der erforderlichen PSA sowie die nachfolgende 
Beschaffung konnten bereits im Berichtsjahr abgeschlossen werden.  
Vor dem offiziellen Testbeginn wird es im April 2024 eine erneute Unterweisung der Pro-
banden anhand der bis dahin für den Testbetrieb fertiggestellten und gültig gesetzten GBU 
und BA geben. Das Projekt wird sodann von der Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft (FAWF) wissenschaftlich begleitet. Im Jahre 2025 kann anhand der vor-
liegenden Ergebnisse eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich einer möglichen Zulassung 
von Klettersitzen bei der Regiejagd getroffen werden. 

• Von der Sozialberatung sowie den ASiFa wurde unter Einbeziehung des Direktors der ZdF 
der Entwurf einer Handlungsempfehlung zur Suchtprävention und Hilfe bei Suchtgefähr-
dungen am Arbeitsplatz mit der Zielsetzung der betriebsinternen Einführung im Folgejahr 
gefertigt. Die Handlungsempfehlung wird als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments sowie als Beitrag zur Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung verstanden. Landesforsten Rheinland-Pfalz möchte sich mit Blick 
auf die „Verantwortungsgemeinschaft Arbeitssicherheit“ eindeutig im Sinne von „Arbeit 
und Suchtmittel passen nicht zusammen“ positionieren. Die Fürsorgepflicht und die 
 soziale Verantwortung von Landesforsten gegenüber den Mitarbeitenden ist dabei der 
zentrale Leitgedanke.

• Zunehmend kommen bei den Dienststellen Akku-betriebene Geräte zum Einsatz. Neben 
der sicheren Handhabung bedingt dies jedoch auch die Beachtung einer brandschutztech-
nisch angemessenen aktiven und passiven Lagerung der Lithium-Ionen-Akkumulatoren. 
Daher wurde eine Bedarfsermittlung an Akkulade- und -lagerschränken sowie Gefahr-
stoffschränken bei den Dienststellen durchgeführt und eine adäquate Ausschreibung im 
Hinblick auf 2024 vorbereitet. 

• Ein Konzept zur möglichen erweiterten Ausstattung der Mitarbeitenden von Landes-
forsten Rheinland-Pfalz für die Ausübung verschiedener forstlicher Tätigkeiten mit der 
Zielsetzung der Einführung im Folgejahr wurde seitens der ASiFa erarbeitet. Hintergrund 
sind über die normativ vorgeschriebene Zurverfügungstellung notwendiger PSA sowie die 
Mitarbeiterbekleidung hinausgehende erkannte Bedarfe an zusätzlicher körperschützender 
Ausstattung (z.B. KWF-getestete Outdoor- und Arbeitshose mit Dornenschutzeignung, 
ergonomische, temperatur- und feuchtigkeitsausgleichende Arbeitsjacke mit Signalfarb-
partien) im Einzelfall anhand differenzierter tätigkeitsbezogener GBU.  
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2. Aspekte der Arbeitssicherheit 
aus der praktischen Waldarbeit 
2023 – Tätigkeitsbericht der 
 Sicherheitstrainer

2.1 Einführung
Auch in diesem Jahr ist der Tätigkeitsbericht der Sicherheitstrainer (SiT) in den Jahresbericht 
über Arbeits- und Gesundheitsschutz integriert, um alle Beschäftigten von Landesforsten zu 
erreichen. 

Die Einarbeitung und interne Qualifizierung der beiden neuen Sicherheitstrainer – Kevin 
Fuchs und André Bonertz - konnten planmäßig im Dezember 2023 abgeschlossen werden. 
Dementsprechend war die Durchführung der Sicherheitstrainings nach dem Ende der Pande-
mie auch wieder in der gewohnten Qualität möglich. So konnten auch wieder Video analysen 
vorgenommen werden, die dezidierten Aufschluss über notwendige Veränderungen im ge-
zeigten Arbeitsverhalten geben.

2.2 Trainingsinhalte
• Modul „Sicher Gehen“ in den noch nicht trainierten Forstämtern

• Modul „Wahrnehmung – Sehen und Erkennen von Unfallgefahren“

• Analysieren von Unfällen und Erarbeiten der sich daraus ergebenden Vermeidungsstrategien

• Unterweisung der Handhabung des funkferngesteuerten Fällkeils 
Forstreich TR 300 (Abschluss)

• Durchführen der Gefährdungsbeurteilung - Entwicklung von Handlungskompetenzen

• Fällungen von Schadholz mit dem funkferngesteuerten Fällkeil und seilwindenunterstützt 

• Umgang mit Totholz

• Dimensionierung - Verfahren, Ablauf, Schnitttechniken

• Neuerungen in der RSA

• Baustellenabsicherung und Ladungssicherung in Theorie und Praxis

• Begleitung von Forstämtern beim Stockparcours

Neben den Grundmodulen ist auch ein weiteres Thema Hauptbestandteil des Sicherheits-
trainings. Diesjährig stand das Erkennen von Schadmerkmalen im Laubholz weiterhin im 
 Fokus. Zu den weiter ansteigenden Schäden in der Buche, ist eine regional rasant zunehmen-
de Schädigung der Eiche durch den Eichenprozessionsspinner festzustellen. Das aufkommen-
de Gefährdungspotenzial wird problematischer für die Durchführenden. Dadurch ist es un-
ablässig, die vorhandenen Betriebsmittel (z.B. UVV- Schlepper, KAT Verfahren, Seilschleuder, 
Funkkeil TR 300) fachgerecht einzusetzen und deren Einsatzgrenzen zwingend einzuhalten. 




